Landesbodenschutzgesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen
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Vom 09.05.2000

[red. Anm.:  Das Gesetz wurde innerhalb des Gesetzes zur Ausfiihrung und Ergénzung des Bundes-
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Erster Teil
Grundsatze

§1
Vorsorgegrundsatze

(1) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen
auf das notwendige Mal3 zu begrenzen. Béden, welche die Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 und 2
des Bundes-Bodenschutzgesetzes im besonderen Malie erfillen (§ 12 Abs. 8 Satz 1 Bundes-Bodenschutz-
und Altlastenverordnung), sind besonders zu schitzen.

(2) Nach MalRgabe des Bundes-Bodenschutzgesetzes, dieses Gesetzes sowie der auf Grund dieser Gesetze
erlassenen Rechtsverordnungen sind

1.

VorsorgemalRnahmen gegen das Entstehen schadlicher Bodenverdnderungen, insbesondere durch den
Eintrag von schadlichen Stoffen, und die damit verbundenen Stérungen der natirlichen Bodenfunktionen
zu treffen,

die Béden vor Erosion, vor Verdichtung und vor anderen nachteiligen Einwirkungen vorsorglich zu scht-
zen.



Zweiter Teil
Bodenschutzrechtliche Pflichten

§2
Mitteilungspflichten

(1) Die in § 4 Abs. 3 und 6 BBodSchG genannten Personen sind verpflichtet, Anhaltspunkte (§ 9 Abs. 1
Satz 1 BbodSchG i. V. m. 8 3 Abs. 1 und 2 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) fir das Vorliegen
einer Altlast oder schadlichen Bodenveranderung auf dem Grundstiick unverziglich der zustandigen Behor-
de mitzuteilen. Die Pflicht nach Satz 1 erstreckt sich bei Baumaflinahmen, Baugrunduntersuchungen oder
ahnlichen Eingriffen in den Boden und den Untergrund zusatzlich auch auf Bauherrinnen oder Bauherren.

(2) Wer Materialien auf oder in den Boden nach § 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung in einer
Gesamtmenge je Vorhaben von tber 800 m? auf- oder einbringt oder hierzu einen Auftrag erteilt, hat dies der
zustandigen Bodenschutzbehdrde unter Angabe der Lage der betroffenen Flache, der Art und des Zwecks
der Mal3nahme, des Materials sowie dessen Inhaltsstoffe und Menge anzuzeigen, sofern diese Malinahmen
nicht Gegenstand eines verbindlichen Sanierungsplanes nach § 13 Abs. 6 BBodSchG oder einer anderen
behdrdlichen Entscheidung sind, an der die zustandige Bodenschutzbehérde zu beteiligen war. Die Anzeige
soll mindestens vier Wochen vor Beginn der MaBnhahme bei der zustéandigen Bodenschutzbehdérde eingehen.

§3
Mitwirkungs- und Duldungspflichten,
Betretungs- und Untersuchungsrecht

(1) Wer Eigentum an einem Grundstiick oder die tatsdchlichen Gewalt Uber ein Grundstick hat oder hatte
sowie diejenigen, die auf Grund von Tatsachen in Betracht kommen, eine schéadliche Bodenveranderung
oder Altlast verursacht zu haben, und deren Gesamtrechtsnachfolgerinnen oder Gesamtrechtsnachfolger
haben den Bediensteten der fiir die Durchfiihrung der Aufgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes, dieses
Gesetzes und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Verordnungen zustéandigen Behérde und deren Be-
auftragten auf Verlangen die zur Erflllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskiinfte zu erteilen und die erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen, die diese zur Erfullung dieser Aufgaben bendétigen.

(2) Wer Eigentum an einem Grundstiick oder die tatsachlichen Gewalt Uber ein Grundstick hat, ist ver-
pflichtet, das Betreten und die Besichtigung von Grundstiicken sowie von Geschéfts- und Betriebsrdumen
wahrend der Geschéfts- oder Betriebszeiten, die Erhebung von Bodendaten, die Entnahme von Boden-,
Wasser-, Bodenluft-, Deponiegas- und Pflanzenproben, Untersuchungen von Gegenstanden und Stoffen
sowie die Einrichtung und den Betrieb von Sicherungs- und Uberwachungseinrichtungen einschlieilich
Messstellen und die Vornahme sonstiger technischer Ermittlungen und Prifungen durch die in Absatz 1 ge-
nannten Bediensteten der Behdérden und deren Beauftragten zu gestatten und zu dulden, soweit dies zur
Aufgabenerfullung nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz oder diesem Gesetz erforderlich ist. Zur Verhi-
tung von dringenden Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung ist auch der Zutritt zu Geschéfts-
und Betriebsrdumen aulRerhalb der Geschafts- und Betriebszeiten und zu Wohnrdumen sowie die Vornahme
von Ermittlungen in diesen Raumen zu gewahren, das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel
13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt.

§4
Pflichten anderer Behdrden
und o6ffentlicher Planungstrager

(1) Behorden, Einrichtungen und sonstige offentliche Stellen des Landes, die Gemeinden und Gemeindever-
bande, der Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungsverband und sonstige der Aufsicht des Landes unter-
stehende juristische Personen des offentlichen Rechts und deren Vereinigungen haben im Rahmen ihrer
Zustandigkeit sowie bei Planung und Ausfuhrung eigener BaumafRhahmen und sonstiger Vorhaben die Be-
lange des Bodenschutzes im Sinne des § 1 BBodSchG und die Vorsorgegrundséatze dieses Gesetzes (§ 1)
zu bertcksichtigen.

(2) Bei der Aufstellung von Bauleitplanen, bei Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen haben die
damit befassten Stellen im Rahmen der planerischen Abwéagung vor der Inanspruchnahme von nicht versie-
gelten, nicht baulich veranderten oder unbebauten Flachen insbesondere zu priifen, ob vorrangig eine Wie-
dernutzung von bereits versiegelten, sanierten, baulich veranderten oder bebauten Flachen mdglich ist.

(3) Die in Absatz 1 genannten Stellen haben die ihnen bekannten Anhaltspunkte (§ 9 Abs. 1 Satz 1
BBodSchG i. V. m. § 3 Abs. 1 und 2 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) dafir, dass eine schad-
liche Bodenveranderung oder Altlast vorliegt, der zustandigen Bodenschutzbehdrde mitzuteilen, soweit sie
diese Erkenntnisse nicht im Rahmen ihrer Beratungstéatigkeit von Dritten erlangt haben. Soweit bei der Unter-



suchung, Beurteilung und Sanierung oder bei Durchfiihrung sonstiger MaRnahmen sowie der Uberwachung
von altlastverdachtigen Flachen und Altlasten weitere Daten, Tatsachen und Erkenntnisse ermittelt werden
oder bereits vorliegen, sind diese der zustandigen Bodenschutzbehdrde zur Erfillung ihrer Aufgaben nach
dem Bundes-Bodenschutzgesetz oder diesem Gesetz mitzuteilen.

4) 'Die in Absatz 1 genannten Stellen sind ferner verpflichtet, an das Landesumweltamt Daten aus Bo-
denuntersuchungen im Rahmen der Verwertung von Abfallen, von Umweltvertraglichkeitspriifungen und
sonstigen grof3raumigen Bodenuntersuchungen fir Zwecke des Bodeninformationssystems (8 6) zu Uber-
mitteln.

Dritter Teil
Boden- und Altlasteninformationen, gebietsbhezogener Bodenschutz

§5
Erfassung von schéadlichen
Bodenveranderungen und Verdachtsflachen

(1) 'Die zustandigen Behorden erfassen nach pflichtgemaRem Ermessen schadliche Bodenveranderungen
und Verdachtsflachen. Dabei sind die fiir die Erforschung und Abwehr von Gefahren und die fir die Fest-
stellung der Ordnungspflichtigen benétigten Daten, Tatsachen und Erkenntnisse zu sammeln und aufzube-
reiten, fir die nach diesem Gesetz oder nach anderen Gesetzen eine Auskunftsverpflichtung besteht. *zu
ermitteln sind insbesondere Angaben Uber Lage, Gré3e, Nutzung und Eigentumsverhaltnisse sowie zu még-
lichen Belastungsursachen und Gefahrdungen.

(2) 'zur Erfassung von Verdachtsflachen auf schadliche Bodenveranderungen kénnen fir die Gebiete der
Gemeinden und Gemeindeverbdnde Bodenbelastungskarten erstellt werden. ®Einzelheiten zum Inhalt der
Bodenbelastungskarten werden von der obersten Bodenschutzbehérde durch Verwaltungsvorschrift geregelt.

§6
Bodeninformationssystem

(1) '‘Beim Landesumweltamt wird ein Fachinformationssystem "Stoffliche Bodenbelastung" eingerichtet und
geflhrt. ’In diesem koénnen Daten gespeichert werden, die fur die Aufgabenerfillung nach dem Bundes-
Bodenschutzgesetz, nach diesem Gesetz sowie fir staatliche und kommunale Planungen mit Bezug zum
Boden erforderlich sind. Insbesondere kénnen dort aufgenommen werden Daten tber

1. stoffliche Belastungen von Béden einschlie3lich erforderlicher Angaben zu Bodeneigenschaften,
Bodenfunktionsbeeintrachtigungen durch stoffliche Belastungen,

Umwelteinwirkungen auf Béden und solche, die von Béden ausgehen oder zu besorgen sind,
Bezeichnung, GréRRe, Nutzung und Lage von Flachen,

Bezeichnung der zugrundeliegenden Messprogramme und
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sonstige Daten, Tatsachen und Erkenntnisse Uber Verdachtsflachen und schédliche Bodenverénderun-
gen sowie

7. Daten aus Bodenbelastungskarten nach 8 5 Abs. 2.

52) Beim Geologischen Landesamt wird ein Fachinformationssystem "Bodenkunde" eingerichtet und gefiihrt.

In diesem werden bodenkundliche und geowissenschaftliche Informationsgrundlagen und deren notwendige
Auswertung fir eine nachhaltige Sicherung der Funktionen des Bodens bereitgestellt, sofern diese fiur die
Aufgabenerfiullung nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz und nach diesem Gesetz sowie fir staatliche und
kommunale Planungen mit Bezug zum Boden erforderlich sind.

*Es kann insbesondere Daten enthalten tber

1. physikalische, chemische und biologische Beschaffenheit von Bdden,

2. Bodentypen und Bodenfunktionen,

3. Bodenfunktionsbeeintrachtigungen, Bodenversiegelungen, Auf- und Abtrage sowie
4. Bezeichnung, GroR3e, Nutzung und Lage von Flachen.

(3) 'Um den Zustand und die Veranderung der Beschaffenheit von Béden zu erkennen und zu Gberwachen,
wird ein Netz von Dauerbeobachtungsflachen durch das Landesumweltamt eingerichtet und betreut. ’Die
Dauerbeobachtungsflachen sind auf Veranderungen der physikalischen, chemischen und biologischen Bo-



denbeschaffenheit in unterschiedlichen zeitlichen Abstanden zu untersuchen. ®Die hierbei gewonnenen Er-
kenntnisse werden in das Bodeninformationssystem eingestellt. “Zu den Dauerbeobachtungsflachen kénnen
daruber hinaus die in Absatz 1 und 2 genannten Daten erfasst werden. Einzelheiten der Inanspruchnahme
von Flachen zur Einrichtung und zur Betreuung von Flachen nach Satz 1 bleiben vertraglichen Regelungen
mit den Grundstiickseigentiimern oder den Inhabern der tatsdchlichen Gewalt vorbehalten. Hierbei sind auch
Regelungen fiir moglicherweise entstehende Schaden vorzusehen.

(4) Das Landesumweltamt wertet die im Bodeninformationssystem enthaltenen Daten aus.

(5) Soweit bei der Durchfiihrung von Untersuchungen nach § 3 Abs. 2 fir Zwecke des Bodeninformationssy-
stems unmittelbare Vermdgensnachteile entstehen, sind die Betroffenen zu entschadigen.

§7
Erhebungen uber altlastverdéchtige
Flachen und Altlasten

(1) Die zustandigen Behdérden fuhren Erhebungen lber die in ihren Zustandigkeitsbereich fallenden alt-
lastverdachtigen Flachen und Altlasten durch. Die Erhebungen kénnen zur Klarung der Voraussetzungen
nach § 2 Abs. 6 BBodSchG auch auf sonstige Altablagerungen und Altstandorte erstreckt werden.

(2) Bei Erhebungen nach Absatz 1 sind die fur die Erforschung und Abwehr von Gefahren und die fur die
Feststellung der Ordnungspflichtigen benétigten Daten, Tatsachen und Erkenntnisse zu sammeln und aufzu-
bereiten, fur die nach diesem Gesetz oder nach anderen Gesetzen eine Auskunftsverpflichtung besteht. Die
Erhebungen kénnen sich auch auf sonstige Angaben Dritter erstrecken, sofern diese flir den Zweck der Er-
hebungen erforderlich sind. *Die Erhebungen nach Absatz 1 umfassen Daten, Tatsachen und Erkenntnisse
Uber

1. Lage, GroRe und Zustand der altlastverdéachtigen Flachen und Altlasten,
2. den friheren Betrieb und die stillgelegten Anlagen und Einrichtungen,

3. Art, Menge und Beschaffenheit der Abfélle und Stoffe, die abgelagert worden sein kénnen oder mit de-
nen umgegangen worden sein kann,

4. Umwelteinwirkungen einschlieBlich mdglicher Gefahrdungen der Gesundheit, die von den altlastverdach-
tigen Flachen und Altlasten ausgehen oder zu besorgen sind,

5. fruhere, bestehende und geplante Nutzungen der altlastverdéchtigen Flachen und Altlasten und ihrem
Einwirkungsbereich,

6. Personen, die Eigentum und Nutzungsrechte an dem Grundstiick haben oder hatten, und Uber die Inha-
berschatft stillgelegter Abfallentsorgungsanlagen oder sonstiger stillgelegter Anlagen sowie

7. die sonstigen fur die Erforschung und Abwehr von Gefahren und die Feststellung von Ordnungspflichti-
gen bedeutsamen Sachverhalte und Rechtsverhéltnisse.

(3) Soweit die vorstehenden Absétze die Zuldssigkeit der Datenerhebung nicht regeln, gilt § 24 Nr. 1 des
Ordnungsbehérdengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen.

§8
Kataster lber altlastverdachtige
Flachen und Altlasten

'Die zustandigen Behorden fuhren ein Kataster Uber die in ihren Zustandigkeitsbereich fallenden altlastver-
dachtigen Flachen und Altlasten. %In die Kataster sind die Daten, Tatsachen und Erkenntnisse aufzunehmen,
die Uber die altlastverdachtigen Flachen und Altlasten erhoben und bei deren Untersuchung, Beurteilung und
Sanierung sowie bei der Durchfilhrung sonstiger MaRnahmen oder der Uberwachung ermittelt werden.
*Daten uber Altablagerungen und Altstandorte, die nach der Bewertung durch die zustandige Behoérde die
Voraussetzungen des § 2 Abs. 5 und 6 BBodSchG nicht oder nicht mehr erfullen, kdnnen mit besonderer
Kennzeichnung nachrichtlich aufgenommen werden, soweit dies fur die Aufgabenerfullung der in 8 10 ge-
nannten Behérden und &ffentlichen Stellen erforderlich ist. “Die Kataster sind laufend fortzuschreiben.

§9
Ubermittlung der erfassten Daten,
Aufbewahrungsdauer

Q) 'Die zustandigen Behdrden tbermitteln regelmafiig die nach 88 5 und 7 erhobenen Daten, Tatsachen und
Erkenntnisse, die Inhalte des Katasters nach § 8 und die Daten zu den in 8 6 Abs. 1 genannten Kriterien dem
Landesumweltamt, soweit diese fur die Fuhrung des Bodeninformationssystems nach § 6 oder die Aufga-



benwahrnehmung der in § 10 genannten Behdrden und o6ffentlichen Stellen des Landes bendétigt werden.
D|e Ubermittelten Inhalte werden von der zustandigen Behdrde in Dateien gefiihrt und in Karten dargestellt.
*Das Ministerium fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft kann in einer Rechtsverordnung nahere
Regelungen fir die Ubermlttlung nach Satz 1 treffen, insbesondere tber den Umfang der zu tGbermittelnden
Inhalte, iber die Form der Ubermittlung elnschllethh eines automatisierten Verfahrens, sowie uber die er-
forderlichen MaRnahmen der Datensicherheit. “Die Staatlichen Umweltamter unterstitzen die zustandige
Behorde bei dem Fuhren der Dateien nach Satz 2.

(2) 'Firr den Inhalt des Bodeninformationssystems (§ 6), der Kataster (§ 8) und der Dateien und Karten nach
Absatz 1 besteht eine zeitlich unbeschrankte Aufbewahrungspflicht; dies gilt n|cht fur personenbezogene
Daten, deren Aufbewahrung fir die Aufgabenerfillung nicht mehr erforderlich ist. *Weitere Ausnahmen kann
die jeweils nachsthéhere Bodenschutzbehdrde sowie die oberste Bodenschutzbehdrde gegeniiber dem Lan-
desumweltamt zulassen.

§10
Weitergabe von Daten,
Zugang zu Daten

Q) 'Die im Bodeninformationssystem (8§ 6), den Katastern (8 8) oder den Dateien und Karten (8§ 9) enthalte-
nen Daten kénnen an

1. Behorden, die Aufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz oder diesem Gesetz wahrnehmen,
2. Staatliche Umweltamter sowie an

3. Kreise und kreisfreie Stadte, soweit diese Aufgaben auf dem Gebiet des Wasser-, Abfall-, Immissions-
schutz- oder Naturschutzrechts wahrnehmen,

zur Wahrnehmung der in ihrer Zusténdigkeit liegenden Aufgaben regelmafig, msbesondere auch durch Ein-
richtung eines automatisierten Verfahrens, das einen Abruf ermoglicht, tibermittelt werden. “Das Ministerium
fur Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft legt die Datenempfénger, die Datenart und den Zweck des
Abrufes sowie die erforderlichen MalRnahmen der Datensicherheit in einer Rechtsverordnung fest.

(2) Die Daten sind aul3erdem auf Ersuchen von

1. Stellen der staatlichen Forst- und Naturschutzverwaltung sowie Agrarordnungsverwaltung,
2. Stellen der staatlichen Landwirtschaftsverwaltung,

3. Gesundheitsdmtern,
4

Bauaufsichtsbehdrden und Gemeinden als Tréger der Bauleitplanung sowie staatlichen Stellen fir die
Ausfiihrung und Planung von Baumaf3nahmen,

5. dem Abfallentsorgungs- und Altlastensanierungsverband und
6. sondergesetzlich geregelten Wasser- und Bodenverbanden
zu Ubermitteln, soweit dies zur Erfullung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(3) Ein Anspruch auf freien Zugang zu den im Bodeninformationssystem (§ 6), in den Katastern (§ 8) oder
den Dateien und Karten (8 9) enthaltenen bodenbezogenen Daten wird nach den Vorschriften des Umwel-
tinformationsgesetzes gewahrt.

(4) 'Die zustandige Behorde hat denjenigen, in deren Eigentum ein Grundstiick steht, die Aufnahme des
Grundstiicks in ein Kataster Uber altlastverdachtige Flachen und Altlasten (§ 8) oder ein entsprechendes
Verzeichnis fur schadliche Bodenveranderungen und Verdachtsflachen sowie eine wesentllche Veranderung
der gespeicherten Daten mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. *Sie kénnen die
Berichtigung oder Loschung der Uber ein Grundstick vorhandenen Daten verlangen, wenn diese unrichtig
sind.

8§11
Information der Betroffenen
und der Offentlichkeit

(1) Ist der Kreis der nach § 12 Satz 1 BBodSchG zu informierenden Betroffenen nicht im vollen Umfang be-
kannt, sind die Unterlagen von der zustandigen Behérde nach ortsiblicher Bekanntmachung tber den Ort
und die Zeit der Auslegung einen Monat zur Einsichthahme auszulegen.

(2) Die zustandige Behorde kann fir altlastverdachtige Flachen oder Altlasten, bei deren Sanierung beson-
ders schwerwiegende Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu erwarten sind, einen Beirat unter Beteiligung



der zusténdigen Fachbehoérden, der betroffenen Gemeinden, der verantwortlichen Personen im Sinne des
§4 Abs. 3, 5 und 6 BBodSchG und der Personen, die die betroffenen Dritten vertreten, bilden. Der Beirat
berét die zustdndige Behorde. Bedenken und Anregungen sind mdaglichst friihzeitig zu erortern.

(3) 'Die zustandige Beharde soll die Offentlichkeit insbesondere tber
1. Artund Ausmal bestehender schadlicher Bodenveranderungen und ihre Auswirkungen,

2. Art und Ausmalfd eingetretener oder drohender schadlicher Bodenveranderungen und hierdurch verur-
sachter Gewasserverunreinigungen nach Schadensféllen oder Betriebsstérungen

unterrichten, sofern hieran ein besonderes offentliches Interesse besteht. ’Eine Unterrichtung darf auch eine
Bekanntgabe von Namen, Berufsbezeichnung oder Firma einer nattrlichen Person oder den Firmennamen
sowie die Branchen- und Geschéftsbezeichnung einer juristischen Person enthalten, soweit nicht das
schutzwirdige Interesse der Betroffenen an einer Geheimhaltung Uberwiegt.

§12
Bodenschutzgebiete

(1) Die zustandige Behodrde kann zum Schutz oder zur Sanierung des Bodens, aus Griinden der Abwehr von
Gefahren fiir die menschliche Gesundheit sowie von Gefahren fur die natirlichen Bodenfunktionen oder die
Funktionen des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte durch Rechtsverordnung Bodenschutz-
gebiete festlegen fiir Gebiete, in denen flachenhaft

a) schadliche Bodenveranderungen bestehen,

b) das Entstehen von schadlichen Bodenverdanderungen wegen der Uberschreitung von Vorsorgewerten,
die auf Grund einer Rechtsverordnung geméaR § 8 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG bestimmt wurden, zu besor-
gen ist, oder

c) besonders schutzwirdige Béden (8 12 Abs. 8 Satz 1 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) vor
schadlichen Einwirkungen zu schitzen sind.

(2) In der Rechtsverordnung sind die raumliche Abgrenzung, der wesentliche Zweck und die erforderlichen
Verbote, Sanierungs-, Schutz- und BeschrankungsmaBnahmen zu bestimmen. “Dort kann vorgeschrieben
werden, dass

1. der Boden auf Dauer oder je nach Art und Ausmal der schadlichen Bodenveréanderung oder der beson-
deren Schutzwurdigkeit auf bestimmte Zeit nicht oder nur eingeschrénkt genutzt werden darf,

bestimmte Stoffe nicht eingesetzt werden diirfen,

3. nach MalRRgabe der Rechtsverordnung zu § 6 BBodSchG Materialien nicht auf- oder eingebracht werden
durfen,

4. neben den MalRnhahmen zur Gefahrenabwehr auch MalRinahmen zur Verhinderung des Entstehens von
schéadlichen Bodenveranderungen von den in § 3 Abs. 2 genannten Personen zu dulden oder durchzu-
fuhren sind.

®Die raumlichen Grenzen des Bodenschutzgebietes sind in einer Karte in einem dafir geeigneten MaRstab
darzustellen.

(3) Vor dem Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 hat die zustandige Behorde den Entwurf den
Behorden und Stellen, die als Trager offentlicher Belange von der Verordnung beriihrt werden kénnen, den in
Nordrhein-Westfalen anerkannten Naturschutzverbanden, den jeweiligen Stadt- und Kreissportbiinden sowie
den betroffenen Gemeinden zur Stellungnahme zuzuleiten. *Soweit Flachen in einem zur Ausweisung vorge-
sehenen Gebiet landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzt werden, ist auch den jeweilig
ortlich zusténdigen Kreisstellen der Landwirtschaftskammer und unteren Forstbehtrden ein Entwurf der
Rechtsverordnung zur Stellungnahme zuzuleiten. °Die Stellungnahme ist innerhalb von drei Monaten nach
Zugang des Entwurfs gegeniber der zustédndigen Behdrde abzugeben.

(4) 'Die zustandige Behorde hat den Entwurf der Rechtsverordnung, bei Verweisungen auf eine Karte auch
diese, auf die Dauer eines Monats zur Einsicht wahrend der Sprechzeiten 6ffentlich auszulegen. *Ort und
Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher in der fir Verordnungen der betroffenen Gebiets-
korperschaften bestimmten Form der Verkindung bekannt zu machen. ®In der Bekanntmachung ist darauf
hinzuweisen, dass Bedenken und Anregungen bei der zustéandigen Behoérde wahrend der Auslegungsfrist
vorgebracht werden kénnen.

(5) Auf eine Auslegung kann verzichtet werden, wenn der Kreis der Betroffenen bekannt ist und ihnen inner-
halb angemessener Frist Gelegenheit gegeben wird, den Entwurf der Rechtsverordnung einzusehen.



(6) 'Die zustandige Behorde teilt das Ergebnis der Prifung der fristgemaR vorgebrachten Einwénde oder
Anregungen, soweit sie nicht beriicksichtigt werden, den Einwendenden mit. “Haben mehr als fiinfzig Perso-
nen Bedenken und Anregungen vorgebracht, so kann die Mitteilung des Ergebnisses der Prifung dadurch
ersetzt werden, dass diesen Personen eine Einsicht in das Ergebnis der Priifung ermoglicht wird. *Bei wel-
cher Stelle das Ergebnis der Prufung wahrend der Dienststunden eingesehen werden kann, ist ortsiblich
bekannt zu machen.

(7) Das Verfahren nach den Absatzen 3 bis 6 wird nicht angewandt, wenn eine Rechtsverordnung nach Ab-
satz 1 geandert oder neu erlassen wird, ohne dass die Schutzbestimmungen geéndert werden oder das Ge-
biet raumlich erweitert wird.

(8) *Wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, kann die zustandige Behorde vorlaufige Anordnungen
nach § 15 Abs. 2 treffen, wenn die Bekanntmachung nach Absatz 5 erfolgt oder Gelegenheit zur Einsicht-
nahme nach Absatz 6 gegeben worden ist. “Die Anordnungen sind 6ffentlich bekannt zu geben, sofern sie in
der Form von Verwaltungsakten ergehen und den Betroffenen nicht gesondert zugestellt werden.

(9) ‘Wenn die Bestimmungen einer Bodenschutzgebietsverordnung nach Absatz 1 oder hierauf beruhende
MalRnahmen nach Absatz 2 zu einer unbeabsichtigten Harte oder zu unverhaltnismafligen Belastungen der
Personen, die Eigentum an betroffenen Grundstiicken haben oder nutzungsberechtigt sind, fiihren wirden,
hat die zustandige Behotrde auf Antrag eine Befreiung von der Verpflichtung zu erteilen. ’Sofern MaRnahmen
nach Absatz 2 die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung oder die Bewirtschaftung von Béden be-
schrénken, gilt 8 10 Absatz 2 BBodSchG entsprechend.

Vierter Teil
Vollzug des Bodenschutzrechts

8§13
Bodenschutzbehérden

(1) Oberste Bodenschutzbehérde ist das Ministerium fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft, obere
Bodenschutzbehérde die Bezirksregierung, untere Bodenschutzbehérde die Kreisordnungsbehérde.

(2) Bei Flachen, die der Bergaufsicht unterliegen, ist obere Bodenschutzbehdérde das Landesoberbergamt,
untere Bodenschutzbehérde das Bergamt.

(3) 'Die Aufsicht tiber die unteren Bodenschutzbehérden fiihrt die obere Bodenschutzbehérde. “Die Aufsicht
Uber die oberen Bodenschutzbehorden fihrt die oberste Bodenschutzbehérde.

(4) Die Kreise und kreisfreien Stadte nehmen auch die Aufgaben der unteren Bodenschutzbehérde, die nicht
Aufgaben der Gefahrenabwehr sind, als Pflichtaufgaben zur Erfillung nach Weisung wahr.

g§14
Sonstige Behdrden des Bodenschutzes

(1) Das Landesumweltamt hat im Zusammenwirken mit dem Geologischen Landesamt und anderen fir die
Ermittlung von Grundlagen des Bodenschutzes zustandigen Stellen des Landes

1. die wissenschaftlichen Grundlagen fur den Bodenschutz zu erarbeiten,

2. sonstige Informationen zur Bodenverbreitung, zum Bodenzustand, insbesondere zur Belastung des Bo-
dens, und zur Bodenentwicklung zu erfassen,

3. die fachlichen Grundlagen fir die Erforschung und Abwehr von Gefahren, die von schadlichen Boden-
verdnderungen und Altlasten ausgehen kénnen, zu ermitteln,

4. den Stand der fur die Gefahrenabwehr gegeniiber schadlichen Bodenveranderungen und Altlasten be-
deutsamen Technik zu ermitteln und sich an dessen Entwicklung zu beteiligen,

5. Grundlagen fiir gebietsbezogene MaRnahmen nach MaRgabe der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung zu erarbeiten.

(2) Die oberste und die oberen Bodenschutzbehérden werden auf deren Ersuchen beim Vollzug des Bundes-
Bodenschutzgesetzes, dieses Gesetzes und der auf diese Gesetze gestiitzten Rechtsverordnungen vom
Landesumweltamt und vom Geologischen Landesamt unterstitzt, soweit es sich um MalRnahmen von uber-
regionaler oder grundsétzlicher Bedeutung handelt.

(3) Die obere Bodenschutzbehoérde wird beim Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, dieses Gesetzes
und der auf diese Gesetze gestitzten Rechtsverordnungen durch die Staatlichen Umweltdmter unterstitzt,
soweit eine besondere fachliche Beurteilung erforderlich ist.



§15
Aufgaben der Behérden und Eingriffsbefugnis

(1) Die zustandigen Behorden haben als Sonderordnungsbehdérden (8 12 Ordnungsbehdrdengesetz - OBG)
dartiber zu wachen, dass die Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes, dieses Gesetzes und der
auf die vorgenannten Gesetze gestitzten Rechtsverordnungen eingehalten und auferlegte Verpflichtungen
erfillt werden.

(2) ‘zur Erfullung der sich aus dem zweiten bis finften Teil dieses Gesetzes und der auf Grundlage dieses
Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten kann die zustandige Behérde die notwen-
digen Anordnungen treffen. ’Die Kosten der auf Grund dieses Gesetzes angeordneten MalRBhahmen tragen
die zur Durchfiihrung Verpflichteten, im Ubrigen gilt § 24 BBodSchG entsprechend.

3) 'Bei schadlichen Bodenveranderungen, von denen auf Grund von Art, Ausbreitung oder Menge der
Schadstoffe in besonderem MalRe Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur den
Einzelnen oder die Allgemeinheit ausgehen, kann die zusténdige Behorde die Information der Betroffenen,
Sanierungsuntersuchungen, die Erstellung von Sanierungsplanen und die Durchfiihrung von Eigenkontroll-
mafinahmen verlangen und ergdnzende Anordnungen treffen. “Die §§ 13 bis 15 und 24 BBodSchG sowie § 6
in Verbindung mit Anhang 3 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung gelten entsprechend.

(4) Bei der Erfullung ihrer Aufgaben kénnen sich die zustandigen Behoérden Dritter, insbesondere Sachver-
standiger und Untersuchungsstellen im Sinne des § 18 BBodSchG und des § 17 dieses Gesetzes bedienen.

8§16
Bestimmung der zustandigen Behoérde

(1) Das Ministerium fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft wird erméchtigt, nach Anhérung der zu-
stéandigen Ausschiisse des Landtags durch Rechtsverordnung die Zusténdigkeiten beim Vollzug dieses Ge-
setzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu bestimmen.

(2) Ist in derselben Sache die ortliche oder sachliche Zusténdigkeit mehrerer Behdrden begriindet oder ist es
zweckmafig, eine Angelegenheit in benachbarten Bezirken einheitlich zu regeln, kann die gemeinsame
nachsthéhere Behdrde die zustdndige Behdrde bestimmen.

(3) Ist auch die Behoérde eines anderen Landes zustandig, kann die Landesregierung mit der zustandigen
Behorde des anderen Landes die gemeinsam zusténdige Behdrde vereinbaren.

8§17
Sachverstandige und Untersuchungsstellen
(zu § 18 BBodSchG)

(1) Sachverstandige und Untersuchungsstellen, die Aufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz oder
nach diesem Gesetz wahrnehmen sollen, missen die fir diese Aufgaben erforderliche Sachkunde und Zu-
verlassigkeit besitzen sowie Uber die erforderliche geratetechnische Ausstattung verfiigen.

(2) 'Das Ministerium fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft wird ermé&chtigt, soweit Fragen des Ge-
sundheitsschutzes betroffen sind im Einvernehmen mit dem fiir Gesundheitsschutz zustandigen Ministerium,
durch Rechtsverordnung

1. Einzelheiten der an Sachverstandige und Untersuchungsstellen nach § 18 Satz 1 BBodSchG und diesem
Gesetz zu stellenden Anforderungen,

2. das Verfahren zum Nachweis der Anforderungen,
3. Artund Umfang der von ihnen wahrzunehmenden Aufgaben,
4. die Vorlage der Ergebnisse ihrer Tatigkeit

festzulegen. ’In der Rechtsverordnung kénnen auch die von Sachverstéandigen oder den Leitern von Unter-
suchungsstellen zu erfilllenden persénlichen Voraussetzungen und sonstige bei Ausiibung ihrer Tatigkeit
einzuhaltende Verpflichtungen geregelt werden.

(3) Sachverstandige und Untersuchungsstellen, die nachweisen, dass sie den in der Rechtsverordnung nach
Absatz 2 festgelegten Anforderungen geniigen, werden auf Antrag durch die zustandige Behorde oder von
einer durch die Rechtsverordnung bestimmte Stelle zugelassen. “Die Zulassung kann befristet und auf be-
stimmte Aufgabenbereiche beschrankt werden. Die Bekanntgabe der zugelassenen Sachverstandigen und
Untersuchungsstellen sowie die Voraussetzungen fiir Befristung, Widerruf und Erlédschen der Zulassung
werden in der Rechtsverordnung nach Absatz 2 geregelt.



4) 1Zulassungen von Sachverstandigen und Untersuchungsstellen durch andere Lander in der Bundesrepu-
blik Deutschland werden anerkannt, wenn die jeweils geltenden Anforderungen vergleichbar sind. “Naheres
wird in der Rechtsverordnung nach Absatz 2 geregelt.

§18
Ergénzende Verwaltungsvorschriften

Die oberste Bodenschutzbehtérde kann bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach § 5 Satz 1
BBodSchG Einzelheiten zu Anordnungen einer Entsiegelung im Einzelfall (§ 5 Satz 3 BBodSchG) durch eine
Verwaltungsvorschrift im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts regeln und Verwaltungsvorschriften zu
Werten und Anforderungen nach § 8 Abs. 1 BBodSchG zum Zwecke der Gefahrenabwehr, soweit diese in
einer auf Grundlage des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergehenden Verordnung der Bundesregierung nicht
festgelegt sind, erlassen.

Finfter Teil
Schlussvorschriften

§19
Ausgleich fir Nutzungsbeschrankungen (zu § 10 Abs. 2 BBodSchG)

(1) 'Die Festsetzung des Ausgleichs nach § 10 Abs. 2 BBodSchG erfolgt auf Antrag durch die zustandige
Beharde. “Die Behorde kann die zur Festsetzung des Ausgleichs erforderlichen Auskiinfte und Einsicht in die
Betriebsunterlagen verlangen.

(2) 'Der Ausgleich ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, durch eine jahrlich zum 1. Méarz fur die Zeit der
Nutzungsbeschrankung des vorhergehenden Kalenderjahres fallige Geldleistung zu gewahren. “Ein An-
spruch besteht nicht, soweit die wirtschaftlichen Nachteile durch andere Leistungen fir die Beschrankung der
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung eines Grundstiicks aus 6ffentlichen Haushalten oder von Dritten aus-
geglichen werden.

(3) 'Der Anspruch verjahrt in drei Jahren. “Die Verjahrungsfrist beginnt jeweils mit dem Ende des Kalender-
jahres, fur den der Anspruch hétte geltend gemacht werden kénnen.

(4) *Fur Streitigkeiten steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

8§20
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorséatzlich oder fahrlassig
1. entgegen § 2 Abs. 1 eine Meldung nicht oder nicht unverziglich erstattet,

2. entgegen § 2 Abs. 2 das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden oder eine Beauftra-
gung hierzu nicht, nicht vollstandig, nicht richtig oder nicht rechtzeitig anzeigt,

3. entgegen § 3 Abs. 1 verlangte Auskinfte nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erteilt
oder erforderliche Unterlagen nicht vorlegt,

4. entgegen § 3 Abs. 2 den Zutritt zu Grundsticken und Wohnrdumen und die Vornahme von Ermittlungen
sowie die Entnahme von Bodenproben nicht gestattet oder duldet,

5. einer Rechtsverordnung nach § 12 oder 8 17 Abs. 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fur einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bul3geldvorschrift verweist oder

6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 15 Abs. 2 zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 kénnen mit einer Geldbu3e bis zu 50 000 EURO (bis zum
31.12.2001: 100.000 DM) geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehorde im Sinne von 8 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist bei
Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz die jeweils fur die Vollzugsaufgabe zustdndige Bodenschutzbe-
horde.



	Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen�(Landesbodenschutzgesetz - LbodSchG -)
	Erster Teil�Grundsätze
	§ 1�Vorsorgegrundsätze

	Zweiter Teil�Bodenschutzrechtliche Pflichten
	§ 2�Mitteilungspflichten
	§ 3�Mitwirkungs- und Duldungspflichten,�Betretungs- und Untersuchungsrecht
	§ 4�Pflichten anderer Behörden�und öffentlicher Planungsträger

	Dritter Teil�Boden- und Altlasteninformationen, gebietsbezogener Bodenschutz
	§ 5�Erfassung von schädlichen�Bodenveränderungen und Verdachtsflächen
	§ 6�Bodeninformationssystem
	§ 7�Erhebungen über altlastverdächtige�Flächen und Altlasten
	§ 8�Kataster über altlastverdächtige�Flächen und Altlasten
	§ 9�Übermittlung der erfassten Daten,�Aufbewahrungsdauer
	§ 10�Weitergabe von Daten,�Zugang zu Daten
	§ 11�Information der Betroffenen�und der Öffentlichkeit
	§ 12�Bodenschutzgebiete

	Vierter Teil�Vollzug des Bodenschutzrechts
	§ 13�Bodenschutzbehörden
	§ 14�Sonstige Behörden des Bodenschutzes
	§ 15�Aufgaben der Behörden und Eingriffsbefugnis
	§ 16�Bestimmung der zuständigen Behörde
	§ 17�Sachverständige und Untersuchungsstellen�(zu § 18 BBodSchG)
	§ 18�Ergänzende Verwaltungsvorschriften

	Fünfter Teil�Schlussvorschriften
	§ 19�Ausgleich für Nutzungsbeschränkungen (zu § 10 Abs. 2 BBodSchG)
	§ 20�Ordnungswidrigkeiten



